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geführt werden, wie Beiſpiele lehren.)

Iu dei

Dite Trennung von Staat und Kirche iſt verwirklicht

Vereinigten Staaten Nordamerikas, wo nie ein anderer

Zuſtand zwiſchen den beiden Gewalten herrſchte. In der nord⸗

amerikaniſchen Union beſteht allgemeine Gewiſſens⸗, Religions⸗ und

Kulturfreiheit. Niemand wird von Staats wegen irgendwie ge⸗

＋.

nötigt, einer Kirche oder Konfeſſion anzugehören oder zu kirchlichen

Zwecken wider ſeinen Willen etwas deizuſteuern. Es kann jemand

in der nordamerikaniſchen Union geboren und erzogen werden,

heiraten und ſterben, ohne mit der Kirche in Verbindung kommen

zu müſſen. Die ſtaatlichen Schulen Nor

erikas ſind religiös⸗neutral;

in ihnen wird nicht konfeſſioneller Religionsunterricht erteilt, ſ
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ondern

nur eine allgemeine Morallehre. Der Staat gewährt keiner Reli⸗

gionsgemeinſchaft finanzielle Unterſtützung, er gibt keiner eine

rechtlich ausgezeichnete Stellung im öffentlichen Leben der Nation.

Die Diener der Kirche ſind in den Augen des Staates nicht etwa

öffentliche Beamte, ſondern nur Angeſtellte ines privaten Ver⸗

eines. Die Kirche iſt in den Vereinigten Staaten Nordamerikas

nichts weiter als ein privater Verein und unterſteht der ſtaatlichen

Vereinsgeſetzgebung, die allerdings Rückſicht nimmt auf die Or⸗

ganiſation der Kirche und ihr ein beträchtliches Maß von Freiheit

gewährt. So übt der Staat keinen Einfluß auf die Beſetzung der

Biſchofsſitze und Pfarreien. Das iſt vollſtändig der Kirche ſelbſt

überlaſſen. Der Staat behindert nicht die Tätigkeit der kirchlichen

Orden, behindert nicht die Errichtung von katholiſchen Privatſchulen.

Daher treffen wir in Nordamerika ſowohl katholiſche Volksſchulen

wie katholiſche Hochſchulen. Der Staat läßt der Kirche auch hin⸗

ſichtlich ihres Vermögens ziemlich freie Hand. Doch beſtehen Amor⸗

nach Wndörfer⸗ „die Frage der Tremnung — Kirche und

Staat nach ihrem gegenwärtigen Stande.“ München u. Mergentheim 1913.

— Sägmüller, „Der rechtliche B
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nach Wndörfer⸗ „die Frage der Tremnung — Kirche und

Staat nach ihrem gegenwärtigen Stande.“ München u. Mergentheim 1913.

— Sägmüller, „Der rechtliche B

.
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EII Vtiſationsge etze,‚ die ene Hö 6 fü ens
An immlungen etzen; ferner ird für Veräußerung Und hypothe8ariſche Belaſtun kirchlichen Grundbeſitzes gerichtliche Genehmi
gung gefordert. Das Kultusvermögen iſt meiſt von Staats⸗ undOrtsſteuer frei

Daß das Trennungsgeſetz u den Vereinigten Staaten Nord
amerikas Härten möglichſt zu vermeiden ſucht, erſehen wir alchAus folgendem. Die Trauung durch den Geiſtlichen wird auch vomStaate Unter wenigen formellen Voraus ſetzungen anerkannt, 0 daßein Zwang zur Ziviltrauung nicht obwaltet. Störung gottesdienſt⸗licher Verſammlungen ſowie Gottesläſterung iſt mit ſchwerer Strafedroht. Lärmende Beſchäftigungen ſind in der Nähe des Gottes
hauſes verboten. Die Geiſtlichen ſind vom Militärdienſt und von
Geſchworenenamt befreit. D  1E Eidesformel vor Gericht kann ſichjede Kirche nach ihrem Bekenntnis wählen.

In der nordamerikaniſchen Union fällt Trennung von Kircheund Staat nicht zuſammen mit Religionsloſigkeit des letzteren.Werden doch die Sitzungen de Kongreſſes, der oberſten geſetzgebenden Verſammlung, durch Gebet eröffnet. Der neu erwähltePräſident eiſtet den Eid auf die Bibel Zu ſeinen Rechten zähltauch die Befugnis, Buß und Faſttage Pie Danktage auszuſchreibeJedoch vermeidet es der Staat, hiebei II emn näheres Verhältt
65 einer beſtimmten Kirche oder Konfeſſion II treten Freilich, viel
Kra wird eine konfeſſio
auszuüben vermögen. nsloſe, ganz allgemeine Religion üich

Ganz anderen Charakte als in den Vereinigten Staaten Nordmeritas trägt das Trennungsgeſetz n Frankreich. Hier be 0die Trennung: Beraubung und Knechtung der Kirche.Da Abraham ſeine Magd Hagar entließ, gab ihr Bro t 1 ndeinen Schlauch Waſſer mit. Al.  8 der franzöſiſche taat ſich von derKirche trennte, die eL längſt ſchon als ancilla betrachtet hatte, nah
EL derſelben hre Subſiſtenzmittel weg V  —.  luf Ctwa 400 MillionenFranken beläuft ſich der Geſamtwert des Beſitzes, den der fralzöſiſche 9 der Kirche raubte, ohne daß ELr ſelber reicher gewordewäre der Reichtum wanderte Iu einige Privatſäcke. Ial, Eil
Arme und unfreie Kirche wollte das franzöſiſche Trennungsgeſetzchaffen Es wollte die ierarchiſche Verfaſſung der Kirche ſprengenihr eine Laienverfafſung aufnötigen. Die öffentliche Ausübung dekatholiſchen Kultus wurde nämlich abhängig gemacht von der Grürdung von Kultusvereinen, in denen nicht Biſchof und Pfarrer, ſonderLaien U entſcheiden haben. D  Totz der Trennung von der eirchewill der franzöſiſche Staat das Oberaufſichtsrecht ber die Vemögensverwaltung der Kultusvereine führen, 10 bei etwaigen Spatungen in einem Ku tusverein nimmt der Staat für ſich alleiIuteil darüber in Anſpruch, welche von den ſtreitenden Parte— ſei und daher die 323— des betreffenden Kultusve



eines U erhalten habeIn bewundernsDerter Beſcheidenheit legt
ſich der getrennte franzöſiche Q das donum infallibilitatisIII
rehus fidei bei! T  .  rotz Trennung von Kirche ud ＋0——

—

taat Eenn Staats⸗
kirchentum wie IN der Blütezeit des Gallikanismus! Während d  7
Freidenkervereine und Freimaurerlogen ungehindert ſich entfalten
können, werden die katholiſchen Orden unterdrückk. Faſt all kirch
ichI Orden wurden Aus Frankreich verbannt, die Zugehörigkeit
5  V ein  *M Staat nicht genehmigten kirchlichen Orden wird als

Verbrechen mit Gd und Gefängnisſtrafe geahndet. Ordens
mitglieder dürfen N einmal Laienkleidung katholiſchen
Privatſchulen Unterricht erteilen. den öffentlichen Schulen
Frankreichs darf außerhalb der Schulſtunden Religionsunter
richt gehalten werden. In den Schulbüchern der Staatsſchulen

btt und Cele Keine reli⸗werden zwei Worte vermieéden:
gioſen Abzeichen werden 1II den Staatsſchulen geduldet. Das CAl⸗
zöſiſche Trennufigsgeſetz verbietet, rgend Eenn religiöſes Abzeichen
MN öffentlichen Bauwerken oder Stätten anzubringen. mit alleiniger
A(usnahme der Kultusgebäude, der Begräbnisorte, Grabdenkmäler,
Muſeen und Ausſtellungen.

In Frankreich iſt dieTrennung von Kirche und Staat gleich
0 dentend mit Religionsloſigkeit, 10 mit Religionshaß des Staates.

Dank dem durch Pius entflammten mutigen Widerſtand
der Katholiken ind die vom franzöſiſchen Trennungsgeſet gefor
derten IM ſchroffen Widerſpruch Zur kirchlichen Verfaf ung ſtehenden
kathol ſchen Kultusvereine nieE zuſtande gekommen. D  e Regierung
konn! ſich nichthelfen ſie mu den katholiſchen Kult: ohne ſolche
Kultusvereine weiterbeſtehen laſſEen

6 Anführung zweier typiſcher Beiſpiele können wiran die
Beantwortung der Frage chreiten: e Folgen chließt die
Trennung von 1* und Staat IM allgemeinen für
dieKirche ud Religion In ſich?

Trennun von Q ud Kirche unter Unſeren Verhältniſſen
beſagt die Kirche wird dus ihrer öffentlich4* echtlich En
Stellung verdrängt. Die Kirche, die doch Ene vollkommene
Geſe llſchaft mit Ener Regierung iſt, wird herabgewürdigt
41 Enen Privatverein, ird der ſtaatlichen Vereinsgeſetzgebung
Unterſtellt. Schlüge das nicht dem Anſehen der efe Wunden?

D  In Gott iſt auch Main Ott nd dein Volk nein Volk
das ware das ideale Verhältnis zwiſchen Staat und Kirche. Doch
der der getrennte Staat E  0  E die Religion ledig
lich V.8 Privatſache. Ihm iſt ES daher gleichgültig, 0b ſeine Unter
tanen überhaupt ener Konfeſſion ſichbekennen. 60  hm iſt EeS enmer
lei, ob ſeine Bürger dem Chriſtentum angehören oder dem Juden⸗
tum oder dem Mohammedanismus oder dem Heidentum. Do
Geſetzbuch des von der Kirche getr uInten Staates hat keinen kon⸗



ſeſſonellen Einſchlag. ſt nicht das ls —— Irreligiöſität
bder wenigſtens religiöſen Indifferentismus 65 züchten?

=  / Trennungsprinzip fordert, daß der —Qꝗ ſich jenſeits
von Religion, mindeſtens jenſeits von der geoffenbarten Eligion
ſtelle Nun aber iſt der Schöpfer der Menſchen zugleich der Schöpferder menſchlichen Geſellſchaft. Er iſt CS auch, der HAI hrem Beſtande
erhält. N  Vir ſchulden ihm alſo nicht nur private Verehrung, ſondern
auch öffentlichen I jenen Kult, der 9  0  bührt nach der chriſtlichen Offenbarung. Das Trennungsprinzip beinhaltet die Ne⸗
gierung der übernatürlichen Ordnung durch den Staat,wie —*  —5 Iu der päpſtlichen
heißt

ritik des franzöſiſchen Trennungsgeſetzes
Gewiß, der von der Kirche getrennte St nimmt allzufehrden Diesſeitsſtandpunkt ein. hm iſt 65 ausſchließlich darum —9—

1.  V Ruhe herzuhalten, das irdiſche, zeitliche Wohl der Intertanen
zu fördern. Er vergißt, daß Dir Menſchen 3u einer übernatürlichenSeligkeit beſtimmt ſind. Der von der Kirch getrennte Staat hilftder Kirche ncht bei Erreichung ihres Zieles: die Menſchen zur ewigenGlückſeligkeit 3U führen. Er chließt 10 di Kirche von der ffentſchen Erzi  13  iehung der Jugend aus und macht ſeine Geſetze ganz Un
beküümmert die Binde und Löſegewalt der Kirche: das Trei
nungsprinzip begreift In ſich Verſtaatlichung der Ehe, Verſtaat⸗lichung des Begräbnisweſens. Der von der Kirche getrennte Staat
äht der Kirche weder ideelle 6
0  then materielle Unterſtützung ang 4

Aus 5. Geſagten ergibt nh daß die Kirche dem Grundſatz,die beiden höchſten Gewalten ſeien zu trennen, nicht zuſtimmenkann. ) Indes kann ſich unter Umſtänden die Kirche mit der Tren⸗—
Als dem geringeren abfinden. Nicht getrennt, aber auchUicht geeint iſt ſicherlich auch nicht das richtige Verhältnis zwiſchen 5.Staat und Kirche. Es kann dann ein derart unleidlicher Zuſtandherauswachſen, daß die Trennung als das geringere Uebel erſcheint. .Trennung von Staat und 4 beſagt: Entkirchlichung —

Staates. Auch Entſtaatlichung der Kirche? Keineswegs, auch beiReelle Einschag. Ii nicht das alle dreignen Hrelet

oder wenigſtens religiöſen Indifferentismus zu züchten?

Das Trennungsprinzip fordert, daß der Staat ſich jenſeits

von Religion, mindeſtens jenſeits von der geoffenbarten

eligion

ſtelle Nun aber iſt der Schöpfer der Menſchen zugleich der Schöpfer

—

der menſchlichen Geſellſchaft. Er iſt es auch, der ſie in ihrem Beſtande

erhält. Wir ſchulden ihm alſo nicht nur private Verehrung, ſondern

auch öffentlichen Kult, jenen Kult, der Gott gebührt nach der chriſt⸗

lichen Offenbarung. Das Trennungsprinzip beinhaltet die Ne⸗

gierung der übernatürlichen Ordnung durch den Staat,

wie es in der päpſtlichen

heißt.“)
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Gewiß, der von der Kirche getrennte Staat nimmt allzuf

ehn

den Diesſeitsſtandpunkt ein. Ihm iſt es ausſchließlich darum zu

tun, Ruhe herzuhalten, das irdiſche, zeitliche Wohl der Untertanen

zu fördern. Er vergißt, daß wir Menſchen zu einer übernatürlichen

Seligkeit beſtimmt ſind. Der von der Kirche getrennte Staat hilft

der Kirche nicht bei Erreichung ihres Zieles: die Menſchen zur ewigen

Glückſeligkeit zu führen. Er ſchließt ja die Kirche von der öffent⸗

lichen Erziehung der Jugend aus und macht ſeine Geſetze ganz un⸗

bekümmert um die Binde⸗ und Löſegewalt der Kirche: das Tren⸗

nungsprinzip begreift in ſich Verſtaatlichung der Ehe, Verſtaat⸗

lichung des Begräbnisweſens. Der von der Kirche getrennte Staat

läßt der Kirche weder ideelle noc

deihen.

0 materielle 9 8

Aus dem Geſ

agten ergibt ſich, dad die Kirche dem Grundſatz,

die beiden höchſten Gewalten ſeien zu trennen, nicht zuſtimmen

kann.?) Indes kann ſich unter Umſtänden die Kirche mit der Tren⸗

nung als dem geringeren Uebel abfinden. Nicht getrennt, aber auch

nicht geeint iſt ſicherlich auch nicht das richtige Verhältnis zwiſchen

.

Staat und Kirche. Es kann dann ein derart unleidlicher Zuſtand

herauswachſen, daß die Trennung als das geringere Uebel erſcheint.

Trennung von Staat und Kirche beſagt: Enttirchlichung des

Staates. Auch Entſtaatlichung der Kirche? Keineswegs, auch bei

Trennung von Kirche und Staat kann die Hand des Staates ſchwer

auf der Kirche laſten und ihre freie Entwicklung auf Schritt und

Tritt hemmen, wie wir in Frankreich ſehen. An ſich würde aus dem

Trennungsprinzip allerdings folgen: keine ſtaatliche Mitwirkung bei

Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Kirchenämtern, keine

ſtaatliche Einflußnahme bei Ausbildung und Anſtellung der Geiſt⸗

lichen, bei Beſetzung der Biſchofsſitze. Sogenannte Hofbiſchöfe oder

von der Politik eingeſetzte Biſchöfe ſind dann unmöglich, was nur

2
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zum Segen für die Kirche iſt enn die Politit Biſchöfe kreiert,
ſagte einmal Kardinal Gruſcha3 Ener Deputation Politikern,
hat die 27 aufgehört, Kirche ſein Das Trennungsprinzißp
chließt weiter an ſich aus ſtaatliche Geſetze hinſichtlich Orden und
Kongregationen ſtaatliche Einflußnahme auf den Gottesdienſt ſtaat
—ñ— iche Mitwirkung und Aufſicht etre der kirchlichen Vermögens⸗
verwaltung. Bekanntlich iſt der Staat nicht IMmmMer der beſte Ver⸗—
walter und tüchtigſte Wirtſchafter.Aber ſe benn die berührten
günſtigen mente eintreten, iſt Ud bleibt die Trennung von
Kirche und Staat Eenn Uebel Denn widerſpricht ſie dem Verhältnis, das nach Gottes Willen zwiſchen den höchſten Gewalten
auf Erden beſtehen Oll Uebrigens wäre Es emn Irrtum glauben,

laſſe ſich vollſtändige von Kirche und Staat
reichen Da nämlich die Mitglieder der Kirche ugleich Bürger des
taates ſind, ird der Staat Einfluß geéwinnen ſuchen
auf rchliche inge Der Staat Ird nie und kann. nicht die Kirche

ud gar
Betrachten Wwir 16 IM beſonderen elnigeTrennungsfolgen!—

Bei der obwalten En DOrltebe für Sozialiſierung dürfte der
—  taat IM Falle der T kaum der Kirche alle ihre Güter laſſen
Aneignung von Kirchengut war Frankreich M der letzte Hrun
für den Staat, die TTrennun von der Kirche betreiben. Würde
die Republik Oeſterreich hinter der franzöſiſchen imMn Nehmen von.
Kirchengut zurückbleiben bllen Wahrſcheinlich würde INI yalle
der Trennung Deut chöſterreich dieé Kirche trennen von. ihrem
Grund ud Boden. ber ſelbſt bvenn 68 bei Auns Ohne Kirchenraub
abginge, ſelbſt enn das Kirchengut ungeſchmälert bliebe, 2  7 würde
nicht hinreichen Al Beſtreitung der Kultuskoſten, zum Unterhalt
desKultusperſonales.

Frankreich iſt Emn reiches Land ud doch haben dort Uach der
Trennung von Staat nd Kirche I erſchreckendem M  cdaf  5 ſich be
merkbar gemacht: die Prieſternot und die derPrieſter. Viele
Prieſter und ogar Biſchöfe habenIu Frankreich kein ſtandesgemäßes
Einkommen. Hungergehälter ſind ihr Anteil S0 pärlich fließen
die freiwilligen eiträge Een Wunder, venn die 6„  ahl der
Prieſteramtskandidaten bedeutend zurückging, E daß ſchon vor dem
Krieg II Frankreich viele Pfarreien ohne Geiſtliche waren? RX  Vie  V
allzu große Wohlhabenheit des Klerus auf dieLaien ärgerniserregendwirkt, ſo mindert auch Armutund Not des Sätularklerus ſein An⸗
ſehen II den Augen der Leute, ſo daß die Prieſterberufe ummer
ſetener werden.

PrieſternotUnd Not der Prieſter würden bei Trennung von
Staat und Kirche auch bei uns ſich einſtellen, empfindlicher und
arger als 1e ſchon der Fall iſt Sie würden ſich einſtellen trotzKirchenſteuer. Can 1496— des Corpus Juris CA  2 ſagt „Eeclesiae
IUs quoque est, independens CIVIII potestate, éXigendi fidelihus

235  3



quae 0 Gultum divinum, Adhonestam ErICOrum Aliorum
ministrorum sUustentationem 61 20 reliquos fines Sibi DPTOPTIIO
sint NecessalAllein jede Steuer ird 6  9 empfunden. Würd
das notwendig gewordene Kirchengebot: Du ſollſt die
ſchriebene Kirchenſteuer zahlen, nicht als läſtiges Novum betrachtet
werden? Würde die unvermeidliche Ausſchreibung emne Kirchen
ſteuer durch die kirchliche Behörde nicht von den Gegnern mißbrauch
werden, Kirche und Geiſtlichkeit aufs neue ſchüren
Auch M Anbetracht höher und mehr werdenden ſtaat
lichen Steuern, IN Anbetracht Mſerer verzweifeltenFinanzlage Ull
der daraus folgenden Volksverarmung waäre aufelnen hinreichenden.
Ertrag der Kirchenſteuer nich rechnen.Ueberdies ſtünde U
fürchten, daß Laien Unter Berufungauf ihre materiellenLeiſtungen
Ungebührlich mM. di Leitung der Kirche ſich Einzumengen ſuchen
würden. Dieſe Einmengung wäre umſomehr 3U fürchten, venn
wie F  rankreich, das ſtaatliche Trennungsgeſetz eln Izegegen
die hierarchiſche Verfaſſung der Kirche hätte.

InNordamerika hat das Beſtreben, die nötigen finanzielletMittel —  — den Kultus aufzubringen,dazu geführt, den Eintritt I
da

＋ Gotteshaus von der Erlegung Taxe abhängig machenIm euen. kirchlichen Geſetzbuch, GCan 1181, iſt aber dies ausdrück 4

lich  4 verboten. Die Erhöhung der Meßſtipendien könnte nur teil
weiſe den Ausfall der ſtaatlichen Unterſtützung wettmachen. Mehr
dürfte erzielt werden durch das Vergeben der Kirchenſtühle Niittels
8  —zitation, wie dies mͤ Amerika geſchieht.Inter der Trennung hätten auch die Seminarien U leiden

2Q mer die Zukunft bringen Mag, I jedem Fall verdient alle UBeachtung das Caniſius⸗⸗WerkM Wien und der vomhochwürdigſtenLinzer Biſchof Johannes Maria erlaſſene Aufruf,“) in den einzelnet
Pfarreien der Diözeſee Linz Fonds 1 ſammeln 3ur Unté

ſtützung bedürftiger und würdiger Prieſtertumskandidaten.Das
kluge Vorſorge ud SeU Sicherſtellung des prieſterliche!Nachwuchſes.

Ne Trennung von Kirche und —Q machte die Seelſorſchwieriger.Die Schwierigkeit der Seelſorge würde noch geſteigerwerden durch den ſtärker eintretenden Mangel Mn. Seelſorgerndes waären die Prieſternot Und die Not der rieſternicht di  5
ſchlimmſtenTrennungsfolgen. Glaube die Republik Uur niel
daß die Furcht vorEntbehrung den Klerus ſervil

7 nachgiebig machen
verde m. Bezug auf Schul⸗ und Ehegeſetzgebung!Zuweilen kann hören: die Trennung von QAAnd
Kirche Deutſchöſterreich muß durchgeführt werden. Denn Deut
öſterreich iſt aTm, als daß Es auch noch die Geiſtlichen beſold
könnte. Nun, was derStaat den Geiſtlichen gibt, iſt ihnen vo

40 LinzerDiözeſanblatt 1917, Nor 17, 160
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taat nicht geſchenkt. W  85 der St den Geiſtlichen reicht, 91 teils
Kirchengut, teils Gegenleiſtung für die Dienſte der Geiſtlichen.Q
den Q Zu den Dienſtleiſtungen der Geiſtlichen an den Staat
gehört die mühevolle, viele Zeit beanſpruchende Matrikenführung.
Trennung von QUA und Kirche hätte die Verſtaatlichung dder
Matrikenführung V  Ur olge Der Staat ware dann genötigt,
für ſeine Matrikenführung weltliche Beamte anzuſtellen. 5265  E we
lichen Matrikenführer aber müßte die QArme Republik Oeſterreich
icher beſſer beſolden II  8 die geiſtlichen Matrikenführer. 6 Alle
weltlichen Matrikenführer ihrer Aufgabe ] gewiſenhaft nachtämen
Wie die Diener der Kirche? JVI Ungarn hat manmit der welttlichen

Matrikenführung nicht die 2 Erfahrung gemacht.
Mancher Seelſorger ich enken „Hätte ich di Ma⸗

trikenführung für den St Hals bder beſſer von den Fingern!
Wie viel Zeitraubt ie der Seelſorge, iſt ſie f öde, V geiſttötend!
In

ſofern die Trennung von Staat ud Kirche Verſtaatlichung der

Matrikenführung bringt, ſei ſie NiTI gegrüßt! D  le bloß kirchliche
Matrikenführung iſt ja weit einfacher!“ Es E die Gegenerwägung
geſtattet: bringt die Matrikenführung fUr den Staat den Seel⸗

orger nichtMu Berührung mit manchen Laien, denen ſeelſorglich
reden dem Prieſter ſich ſonſt venig bder keine Gelegenheit bietet?

Höfliches, freundliches Entgegenkommen des geiſtlichen Matriken
führers IM. Parteienverkehr Ird nich verfehlen, günſtigen Ein⸗

druck auf machen, die deshalb das Pfarramt aufſuchen,
weil der Staat ſie dahin weiſt. Ferner, daß der Staat die Matriken⸗
führung vollſtändig der Kirche überläßt, iſt dies dem Anſehen der
Kirche nicht förderlich? Die öde Matrikenführung M Namen des
Staates In nicht ohne Nutzen für die Seelſorge, die Verſtaat⸗
lichung der Matrikenführung nicht ohne Schaden für die Kirche
3 ſein.

2  6 Trennung von Staat und Kirche brächte Uuns Verſtaat⸗
lichung bder vielleichtbeſſer geſagt Verweltlichung der 9e
Ziviltrauung und Auflösbarkeit der Ehe durch den Q Das Pro⸗
M deröſterreichiſchen Sozialdemokratie verlang denn auch
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Eherecht ſich ganz und gar nicht kümmert, braucht auch die Kirche

keine Rückſicht zu nehmen auf die ſtaatliche Ehegeſetzgebung. Das

bedeutete für den Seelſorger eine Vereinfachung der Eheſachen.

Anderſeits aber würde die Verſtaatlichung der Ehe dem Seel⸗

ſorger neue Laſten aufbürden: jetzt müſſen die Brautleute zum
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orger heikle Fälle im Beichtſtuhl

und am Sterbebett ſchaffen.

Die bitterſte Folge der Trennung von

Staht und Kiiche bdete

die Verweltlichung der Schule. Obligatoriſche, unentgeltliche

und weltliche Schule! diktiert das Programm der öſterreichiſchen

Sozialdemokratie. Alſo der Unterricht in der heiligen Religion kein

Schulgegenſtand mehr. Katechismus und Bibliſche Geſchichte zählen

nicht mehr zu den Schulbüchern. An Stelle des Religionsunter⸗

richtes trit als Schulgegenſtand religionsloſes, ſchales Moraliſieren.

Höchſtens darf im Schulgebäude außerhalb der Schulſtunden vom

Geiſtlichen Religionsunterricht jenen Kindern erteilt werden, die

freiwillig dazu erſcheinen. Kein Bild des Gekreuzigten mehr in der

Schule. Kein Schulgebet. Die Schüler dürfen von der Schule aus

nicht mehr zur Meſſe und zu den heiligen Sakramenten geführt

werden. Den Schülern darf zur Erfüllung ihrer religiöſen Pflichten

keine Schulſtunde freigegeben werden. — Die verſchiedenſten Kennt⸗

niſſe ſollen durch die Schule vermittelt werden, nur nicht Kennt⸗

niſſe aus der heiligen Religion. Werden nicht viele den verderblichen

Schluß ziehen: die Religion iſt dem Menſchen nicht notwendig?

Sollte gar der Eintritt in die Schule dem Prieſter verboten werden,

wo dann die Kinder religiös⸗ſittlich unterrichten? Das kirchliche

Geſetzbuch (Can. 1379) mahnt zur Gründung katholiſcher Schulen.

Allein auch wenn die Errichtung katholiſcher Privatſchulen ſtaatlich

erlaubt bliebe, 8 fehlten uns die Geldmittel, überall ſolche Schulen
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unterrichtete Jugend wäre in unſeren Ländern die Wirkung der

aus der Trennung von Staat und Kirche ſich ergebenden Verwelt⸗

lichung der Schule. Eine derartige Jugend aber kann nicht Troſt,

Frende und Stütze der Kirche ſein. Die aus der Trennung folgende

Aufhebung der ſtaatlichen Beſtimmungen bezüglich des Religions⸗

bekenntniſſes der Kinder aus Miſchehen, die eintretende Aufhebung

der im ſchulpflichtigen Alter einen Religionswechſel unmöglich

enden S

Mache

2.

Sperre vermöchte nicht aufzuwägen die Nachteile, die 2

entſtünden aus der Verweltlichung der Schule.

Trennung von

Scheiden tut weh, ſagt das Sprichwort. Die

Staat und Kirche in Deutſchöſt

E

reich würde mancherlei Weh über

die Kirche daſelbſt bringen. Da

.

m müſſen Klerus und Volk mit

traffer die

.

aller Kraft die Trennung zu verhindern trachten. Je f

Katholiken in religiöſer und politiſcher Hinſicht organiſiert ſind,

4

je ent

chiedener und mutiger die Katholiken für die katholiſche Sache

in der Oeffentlichteit eintreten, je kräftiger die chriſtliche Preſſe ſich

entwickelt, je mehr die chriſtliche Jugendbewegung in Fluß kommt,

deſto wenigee wird es den Gegnern gelingen, die Trennung von

Staat und Kirche zu verwirklichen. So viel ſich erkennen läßt, will

die Sozialdemokratie Deutſchöſterreichs die Trennung von Staat

und Kirche nicht mit einzm Schlag vollziehen, ſie ſucht ihr Ziel ſchritt⸗

weiſe zu erreichen. Indem ſie immer wieder Anſtrengung macht,

Ehe und Schule zu verweltlichen, will ſie der vollſtändigen Tren⸗

nung von Staat und Kirche mächtig vorbauen. Doch wir werden

das Herzſtück der deutſchen Jugenderziehung, den chriſtlichen Re⸗

igionsunterricht, von der Republik uns nicht rauben laſſen! Wir

nd nicht geſonnen, das Sakrament der EChe in die profanen Hände

es Staates zu legen, die Ehe politiſcher Willkür preiszugeben.

——

IUndes auch der Republik Oeſterreich würde die Trennung v

der Kirche nicht zum Nutzen ſein. Kirchenraub bringt keinen Segen.

Wieder würde ſich bewahrheiten das Wort beim Propheten: misit

in sacculum pertusum.1) Die Republik Oeſterreich genießt ſehr

geringes Anſehen, was in Anbetracht des Urſprunges, der Ent

bicklung und Regierung dieſes Staates nicht zu verwundern i

—

ie Trennung von der Kirche würde die Autorität der Republik

Deſterreich gewiß nicht erhöhen. Die Autorität des von der Re⸗

ligion losgetrennten Staates ruht auf dem Flugſand menſchlicher

Unbeſtändigkeit oder auf der Diktatur roher Gewalt. Je mehr der

Staat die Religion achtet und beachtet, ſie f

2

chützt und fördert, n

ſo mehr nützt er ſich ſelbſt.

.

Sollte die

Trennung von

Staat und Kirche bei uns Dennoch

kommen, der göttliche Stifter der Kirche kann auch dieſes Uebel zum
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ſchwerten Umſtänden mit voller Hingabe M die heilige Sache erfüllen Ledig der Feſſel des Staates, werden wir ungebeugt unſeren
EH gehen Sollten Alle Staaten der Erde ſich rennen von derKirche Chkiſti, die katholiſche Kirche ird nich untergehen; denn ſieiſt keine menſchliche ſie iſt 8 — Gottes.

Aus der altdeutſchen Hen Zein⸗erehrunz.
Von Karl ätter . . Bonifatius⸗Haus bei Emmerich (Rheinland).

„Jetzt ſterbe ich gern, weil man fängt, das heiligſte Herzdes Erlöſers kennen“, El Es 1686 mn einem Briefe derigen Margareta Maria Alacoque, als nach zwölfjährigem Betenund Dulden bei einigen ihrer Novizinnen inen erſten kleinen Er
folg mn ihrem Apoſtolat der erzJeſu⸗Verehrung bemerkte. An

roiſe 8 ſchrieb ſie 1689, ein Jahr vor ihrem Tode, von der
Verehrung des göttlichen Herzens: „Obwohl dieſer Schatz der Liebeemn Gemeingut für die Welt iſt, auf das jedermann Ein Anrecht hat, war EL bisher verborgen geweſen.“Seitdem iſt die Verehrun des heiligſten Herzens eſu mitall ihren Gnaden nd all ihrEem Segen Iu der Tat Gemein⸗gut der katholiſchen Welt geworden Die demütige HOdensfrauvon Ar le bnial var IN der Hand des Herrn das Werkzeuggeweſen, die Pläne der Vorfehung zu verwirklichen, der Herz⸗Jeſu⸗Verehrung die kirchliche Anerkennung 3u verſchaffen und ſie inder 0 Kirche heimiſch U machen.die Selige aber die Anſicht Aus—3————— prach, „dieſer Schatzder Liebe“ ſei bi dahin verborgen geweſen, o war da  , wenigſtenswas das deutf 6 Mittelalter angeht, Eenn Irrtum. Nicht bloßeiner heiligen Gertrud und einer ſeligen Mechthild Par die Ver⸗ehrung des heiligſten Herzens bekannt, nicht blo Tauler, SuſoUnd Landsberger haben von ihr gepredigt IIIId geſchrieben. eitder Mitte des 12 Jahrhunderts tri der Herz⸗Jeſu⸗Gedanke wieetwas Selbſtverſtändli1e H der de

ches deutſchen Gebeten Und Myſtiker⸗Utſchen Predigt auf, und bei manchenKanzelrednern häufiger, als 8  8 heute, von der eigentlichen Herz⸗Jeſu⸗Predigt abgeſehen, gewöhnlich der Fall iſt. Kein einziger kirch⸗lich treuer deutſcher Myſtiker kann ſeit dem Jahrhundert genann werden, der nicht vom „Minniglichen Herzen unſeres liebenHerr 2geſchrieében hätte 10 iſt von ihm In der religiöſen Dichtung die Rede. Herrlich entfaltet 5  *  eigt ich die Herz⸗Jeſu⸗Verehrungendlich In zahlloſen mittelhochdentſchen und mittelniederdeutſchenGebeten, die ich, bisher ganz Unbekannt, In den Handſchriften derAndachts⸗ und Gebetbuchliteratur des un 15 Jahrhundertserhalten haben. Auch In der religi ahr
19²⁰ öſen des 15 und 1
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